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 DAS ÖFFENTLICHE  
BAURECHT 

Die Hauptbestandteile des bundesgesetzlich ge-
regelten Städtebaurechts sind das  Baugesetz-
buch (BauGB)  und die  Baunutzungsverordnung 
 (BauNVO) . Sie regeln die Nutzung von Grund 
und Boden und stellen die gesetzliche Grund -
lage für die allgemeine Zulässigkeit eines Bau-
vorhabens an einer bestimmten Stelle dar. Das 
BauGB wird derzeit relativ häufig überarbeitet. 
Die hier genannten Informationen beziehen 
sich auf die Fassung vom 23. September 2004, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20.11.2014, die zum Redaktionsschluss 
gültig ist.

Das landesgesetzlich geregelte  Bauord-
nungsrecht  enthält hingegen die relevanten Vor-
schriften zur Ausführung der baulichen Anlagen 
auf dem Grundstück. Diese sind in den Landes -
bauordnungen geregelt, die sich von Bundes-
land zu Bundesland nicht grundsätzlich, aber 
doch erkennbar unterscheiden.

  DARF MAN HIER BAUEN ?          
Bevor Sie ein Grundstück zum Bau Ihres 
Hauses kaufen, müssen Sie unbedingt 
sicher stellen, dass es überhaupt bebaut 

werden darf. Wenn es ein Bauplatz in einem Neu-
baugebiet oder auch eine Baulücke zwischen zwei 
mit Ihren Wünschen vergleichbaren Häusern ist, 
dürfte dies kein Problem sein.
 Befindet sich das ins Auge gefasste Grundstück hin-
gegen in einem Gebiet, das nicht überwiegend mit 
Wohnnutzung geprägt ist, oder gar außerhalb eines 
zusammenhängend bebauten Siedlungsbereichs, 
sind Zweifel an der Bebaubarkeit angebracht. Fra-
gen Sie daher beim Bauamt der Gemeinde oder bei 
der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nach, bevor 
Sie einen Notartermin vereinbaren!

INFO

Das Baugesetzbuch BauGB
Gegenstand des Baugesetzbuchs (BauGB), 
dessen Vorläufer, das Bundesbaugesetz (BBauG) 
im Jahr 1960 erstmals erlassen wurde, sind die 
Nutzung von Grund und Boden, insbesondere 
die Frage, ob und in welcher Weise ein Grund-
stück bebaut werden darf.
˘  In seinem ersten – für Ihre Zwecke als Bau-

herr besonders relevanten – Teil enthält es 
Vorschriften zu den Themen Bauleitplanung, 
Nutzung, Bodenordnung, Enteignung und 
Erschließung.

˘  Der zweite Teil des BauGB beschäftigt sich 
mit städtebaulichen Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, Stadtumbau, der 
sozialen Stadt, privaten Initiativen zur Stadt-
entwicklung, Erhaltungssatzungen und 
städtebaulichen Geboten, Sozialplänen, 
Miet- und Pachtverhältnissen sowie mit 
städtebaulichen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur.

˘  Im dritten Teil geht es um Fragen der Wert-
ermittlung, der Zuständigkeiten und Ver-
waltungsverfahren sowie um juristische 
Verfahren in Baulandsachen. In diesem Teil 
sind die wichtigsten Rechtsgrundlagen für 
die Bauleitplanung und die Zulässigkeit von 
Bauvorhaben enthalten. 

˘  Im vierten und letzten Teil sind Übergangs- 
und Schlussvorschriften zusammengefasst.

Die Landesbauordnungen (LBO)
 Das Bauordnungsrecht  hat die Ausführung der 
baulichen Anlagen auf ihrem jeweiligen Grund-
stück zum Gegenstand. Es enthält Anforderun-
gen zur Errichtung, baulichen Änderung, Nut-
zungsänderung, Instandhaltung und zum Ab-
bruch von Gebäuden.
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Zweck dieser Anforderungen sind die Abwehr 
von Gefahren, die Verhinderung von verunstal-
tenden baulichen Anlagen, der Schutz des 
Orts- und Landschaftsbilds und die Wahrung 
sozialer Belange. Darüber hinaus haben die 
 Landesbauordnungen  die Aufgabe, die in den 
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren an 
bauliche Anlagen gestellten öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften durchzusetzen.

Zur Vereinheitlichung der aufgrund ihrer 
Entstehungsgeschichten unterschiedlichen 
Bauordnungen hat die Bauministerkonferenz 
mehrfach (in den Jahren 1981, 1992, 2002 und 
2008) Musterbauordnungen erarbeitet, auf die 
sich die Länder bei den Überarbeitungen ihrer 
Bauordnungen beziehen können. Letztlich ba-
sieren alle Bauordnungen der Länder auf der 
Musterbauordnung, sie stimmen daher im We-
sentlichen überein und unterscheiden sich nur 
in untergeordneten Punkten. Bei Redaktions-
schluss dieses Buches ist eine weitere Muster-
bauordnung aktuell in Arbeit. 

Die Landesbauordnungen eröffnen den 
Gemeinden die Möglichkeit, durch Satzung ört-
liche Bauvorschriften zu Bebauungsplänen zu 
erlassen, die unter anderem genauere Regelun-
gen für die äußere Gestaltung von baulichen 
Anlagen, für die Zahl, Größe und Beschaffen-
heit von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie 
für die Begrünung baulicher Anlagen enthalten 
können. Darüber hinaus können in örtlichen 
Bauvorschriften in begründeten Fällen Maße 
für Abstandsflächen zwischen Gebäuden fest-
gesetzt sein, die von den allgemeinen Regelun-
gen der LBO abweichen.

Der Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (FNP) wird als vor -
bereitender Bauleitplan bezeichnet. Er stellt 
über das gesamte Gemeindegebiet ein über-
greifendes Konzept für die Nutzung von Grund 
und Boden dar, in dem festgelegt ist, welche 
Nutzungen in welchen Gebieten der Gemeinde 
notwendig und zulässig sind. Der FNP macht 
Angaben zu Bauflächen und Baugebieten, zu 
öffentlichen Einrichtungen, Flächen für örtli-
chen und überörtlichen Verkehr, zu Landwirt-
schaft, Wald, Wasser etc. Er wird meist ergänzt 
durch einen  Landschaftsplan , in dem die um-

Die wichtigsten Begriffe im Bebauungsplan
˘  Die Bauweise: Die „offene Bauweise“ (gekennzeichnet 

durch ein „o“) schreibt vor, dass die Bauwerke einzeln ste-
hen müssen, das heißt Abstände zwischen ihnen einzuhal-
ten sind. Die „geschlossene Bauweise“ schreibt vor, dass 
Wand an Wand zu bauen ist (Reihenhausbauweise). Zu-
dem kann noch festgelegt sein, ob Einzelhäuser (E) und / 
oder Häusergruppen (H) zulässig sind.

˘  Baufenster: Das Baufenster ist ein im Bebauungsplan fest-
gelegter, von Linien umschlossener Teil innerhalb des 
Grundstücks. Die Begrenzung des Baufensters kann mit-
tels Baugrenze oder Baulinie definiert werden. Das geplan-
te Bauwerk muss innerhalb dieses Baufensters bleiben. 

˘  Geschosszahl: Diese bezeichnet die im Baufenster zuläs-
sigen Vollgeschosse. Ob und wie ein Dach- oder Hangge-
schoss als Vollgeschoss zu rechnen ist und in die Ge-
schossfläche eingeht, regelt die gültige LBO..

˘  Grundflächenzahl GRZ: Sie beschreibt das Verhältnis der 
überbauten Fläche zur Grundstücksfläche. Nehmen z. B. 
die Gebäude eine Grundfläche von 200 Quadratmetern in 
Anspruch bei einer Grundstücksgröße von 500 Quadrat-
metern, beträgt die GRZ 200 / 500 = 0,4. Die Baunut-
zungsverordnung benennt eine Obergrenze für die GRZ, 
die in den meisten Wohngebieten bei 0,4 liegt, in Misch- 
und Dorfgebieten bei 0,6. Das gilt für die Grundfläche des 
Wohnhauses. Die Grundflächen von Garagen mit Zufahr-
ten, Nebenanlagen und Unterbauungen (zum Beispiel 
durch Tiefgaragen) müssen zwar grundsätzlich mitgerech-
net werden, sie dürfen die Obergrenzen nach BauNVO 
aber um bis zu 50 % überschreiten.

˘  Geschossflächenzahl GFZ: Sie beziffert das Verhältnis 
der Geschossfläche(n) zur Grundstücksgröße. Hat ein 
Haus 200 qm Grundfläche, zwei Vollgeschosse und ein 
Flachdach, beträgt seine Geschossflächenzahl 200 x 2 / 
500 = 0,8. 

˘  Gebäudehöhe: Für die Höhenangaben muss eine ein -
deutige Bezugshöhe angegeben sein. Diese ist entweder 
in Abhängigkeit von vorhandenen Höhen (z. B. Höhenlage 
der erschließenden Straße) festgesetzt oder für jedes Bau-
feld einzeln in Metern über Normal-Null angegeben. Von 
dieser Bezugshöhe aus werden alle festgesetzten Höhen 
(wie Trauf- und Firsthöhen) gemessen.

˘  Dachvorgaben: Für das Dach können vorgeschrieben 
sein: die Ausrichtung des Dachfirsts, das zur Deckung vor-
gesehene Material und die Dachneigung („DN 18°– 28°“). 
Zu den Dachformen siehe Seiten 25, 26.
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weltfachlichen Aspekte aufgearbeitet sind. Das 
übliche Verfahren sieht vor, dass Bebauungs-
pläne aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt, das heißt nur für Flächen aufgestellt wer-
den, die im Flächennutzungsplan als Bauland 
ausgewiesen sind. In Ausnahmefällen kann der 
Flächennutzungsplan parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplans angepasst (in relevanten 
Teilen geändert oder im Ganzen fortgeschrie-
ben) und dadurch mit den Inhalten des Bebau-
ungsplans zur Deckung gebracht werden.

Der Bebauungsplan
Der Bebauungsplan ist ein kommunales Ge-
setz, das vom Rat der zuständigen Gemeinde 
in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen 
wurde. Wenn im Bebauungsplan mindestens 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Um-
fang überbaubarer Grundstücksflächen und  
die örtlichen Verkehrsflächen festgesetzt sind, 
ist dies ein „qualifizierter” Bebauungsplan (§ 30 
Absatz 1 BauGB), andernfalls ein „einfacher” 
Bebauungsplan (§ 30 Absatz 3 BauGB). Für 
fast alle Neubaugebiete gilt ein  qualifizierter 
 Bebauungsplan , der aus einer Planzeichnung, 
planungsrechtlichen Festsetzungen und einer 
Begründung besteht. Rechts grundlage ist der 
erste Teil (§§ 1–13a) des BauGB. Hinzu kom-
men meistens örtliche Bauvorschriften auf Ba-
sis der jeweils gültigen Landesbauordnung. 

Von den Vorgaben des Bebauungsplans 
sollte Ihr Bauvorhaben nach Möglichkeit nur in 
untergeordneten Punkten abweichen, für die 
im Plan bereits Ausnahmen vorgesehen sind. 
Darüber hinausgehende Abweichungen können 
durch Befreiungen zugelassen werden, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind:
˘  Die Grundzüge der Planung werden nicht 

berührt.
˘  Gründe des Wohls der Allgemeinheit er -

fordern die Befreiung und
˘  die Abweichung ist städtebaulich vertretbar 

oder
˘  die Einhaltung des Bebauungsplans würde 

zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen

˘  die Abweichung ist auch unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar.

Über die Befreiung vom Bebauungsplan ent-
scheidet die zuständige Baurechtsbehörde. 
Wird die Befreiung erteilt, ist sie mit einer Ge-
bühr verbunden.

Der Bebauungsplan in Aufstellung
Grundsätzlich kann eine Gemeinde ein Bau -
vorhaben schon vor der Rechtskraft des Be-
bauungsplans genehmigen, wenn für das be-
treffende Gebiet ein Beschluss zur Aufstellung 
eines Bebauungsplans gefasst und der Vor -
entwurf bereits mit den zuständigen Behörden 
und der Öffentlichkeit diskutiert wurde – und 
wenn das Vorhaben mutmaßlich den künftigen 
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht ent-
gegensteht.

Manche Gemeinden nützen dieses Instru-
ment ganz bewusst, um bezüglich der Geneh-
migung von Bauvorhaben flexibel auf sich än-
dernde Anforderungen reagieren zu können. 
Meistens finden Sie aber für Ihr Grundstück  
einen rechtskräftigen Bebauungsplan vor, an 
dem Sie sich orientieren müssen. 

Die Veränderungssperre
Wenn eine Gemeinde den Beschluss zur Auf-
stellung, Änderung oder Ergänzung eines Be-
bauungsplans für ein bestimmtes Gebiet gefasst 
hat, kann sie für dessen geplanten Geltungs -
bereich eine  befristete Veränderungssperre  er-
lassen, die sowohl die Errichtung als auch die 
Beseitigung baulicher Anlagen sowie andere 
wertsteigernde Veränderungen von Grundstü-
cken und baulichen Anlagen untersagt. Ver -
änderungssperren sind ebenfalls kommunale 
Satzungen, gelten zunächst für zwei Jahre und 
können um bis zu zwei weitere Jahre verlän-
gert werden. Anstelle einer Veränderungssper-
re oder im Vorgriff auf diese kann die Bauge-
nehmigungsbehörde die Entscheidung über 
Bauanträge auf Antrag der Gemeinde um bis 
zu ein Jahr zurückstellen.

  NACH DEM STATUS FRAGEN          
Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde-
verwaltung nach dem planungsrecht -
lichen Zustand des Gebiets, in dem Sie 

bauen wollen. Gilt dort ein einfacher oder sogar ein 

INFO
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qualifizierter Bebauungsplan? Wird dieser gerade 
aufgestellt? Wurde eine Veränderungssperre er -
lassen? Oder wird das Vorhaben nach seiner Ein -
fügung in die Umgebung (gemäß § 34 BauGB) be -
urteilt? Diese Fragen kann Ihnen das Bauamt der 
Gemeinde, auf deren Gemarkung das Gebiet liegt,
 beantworten. 

Nicht überplante Gebiete
Wenn das Grundstück, auf dem Sie Ihr Haus 
bauen wollen, sich zwar in einer bebauten 
Ortslage befindet, nicht aber im Geltungsbe-
reich eines qualifizierten Bebauungsplans liegt, 
kommen für die Beurteilung der Zulässigkeit 
Ihres Bauvorhabens die Grundsätze der „Einfü-
gung in die nähere Umgebung” nach § 34 
BauGB zur Anwendung. Dieser Paragraph ist 
recht schwammig formuliert und wird von ver-
schiedenen Juristen sehr unterschiedlich aus-
gelegt, daher haben wir nur die grundlegenden 
Kriterien für die Beurteilung der Einfügung in 
im Infokasten rechts zusammengestellt.

Liegt Ihr für den Bau ins Auge gefasstes 
Grundstück sogar im Außenbereich, also in ei-
ner nicht zusammenhängend bebauten Ortsla-
ge, die im Flächennutzungsplan auch nicht als 
Siedlungsfläche markiert ist, dürfen Sie nur in 
streng begrenzten Ausnahmefällen bauen. Die-
se  „privilegierten” Ausnahmefälle  sind in § 35 
BauGB genau definiert, die wichtigsten Bei-
spiele dafür sind land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe, Gartenbaubetriebe mit den jeweils 
zum Betrieb gehörenden Wohngebäuden der 
Inhaber sowie der Wiederaufbau und die Er-
weiterung bestehender, zulässigerweise errich-
teter Wohngebäude. Sofern Ihnen das betref-
fende Grundstück nicht ohnehin bereits gehört, 
sollten Sie unbedingt vor dem Kauf prüfen, ob 
Ihr geplantes Wohnhaus im Außenbereich über-
haupt zugelassen werden kann.

Die Erschließung
Das Baugesetzbuch nennt als Grundbedingung 
für die Zulässigkeit eines jeden Bauvorhabens 
neben den bereits erwähnten Belangen immer 
auch die Sicherstellung der Erschließung des 
Baugrundstücks. 

Gemeint ist damit der Anschluss an das öf-
fentliche Straßen- und Wegenetz sowie an die 
Netze der Ver- und Entsorgung (Wasser und 
Strom). Zur Sicherstellung der Bebaubarkeit 
braucht Ihr Grundstück daher entweder den  
direkten Anschluss an eine öffentliche Straße 
oder ein öffentlich-rechtlich gesichertes Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht über ein oder mehrere 
Grundstücke, die sich nicht in Ihrem Eigentum 
befinden. Diese Sicherung kann erfolgen ent-
weder durch einen Eintrag im Grundbuch oder 
durch die Eintragung einer Baulast – die der 
betroffene Nachbar zu Ihren Gunsten über-
nimmt – im Baulastenverzeichnis der zuständi-
gen Baurechtsbehörde.

Einfügung in die Umgebung nach § 34 BauGB
Bei der Beurteilung eines Bauvorhabens nach § 34 BauGB 
gilt, dass das Bauvorhaben „sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt”. Für die Einfügung gelten folgende Regeln:
˘  Art der baulichen Nutzung: In einem von anderen 

Wohngebäuden geprägten Gebiet kann ein neues Gebäu-
de mit Wohnnutzung meist problemlos genehmigt wer-
den. Schwieriger wird es, wenn Sie Ihr Wohnhaus in ei-
nem Gewerbegebiet oder Sondergebiet bauen wollen.

˘  Maß der baulichen Nutzung: Ihr Haus sollte sich auch 
von seiner Größe und Form harmonisch in seine Nachbar-
schaft einpassen, das heißt, es sollte weder viel größer 
noch viel kleiner, weder viel höher oder breiter noch viel 
niedriger oder schmaler sein als die benachbarte Bebau-
ung. Dabei lassen sich kleinere Vorhaben immer leichter 
begründen als größere und höhere, da sie die Nachbar-
häuser weniger beeinträchtigen können.

˘  Mit der Bauweise ist in diesem Zusammenhang nicht  
etwa Material oder Kostruktion gemeint, sondern die 
Platzie rung des Gebäudes auf dem Grundstück (mit oder 
ohne Grenzabstand, einzeln stehend oder angebaut) und 
die Typo logie (Einzel-, Doppel- oder Reihenhaus, Ge-
schosswohnungsbau...)

˘  Das Thema Grundstücksfläche bezieht sich hier so- 
wohl auf das Maß der Nutzung als auch auf die Lage des 
Gebäudes auf dem Grundstück im Verhältnis zur Umge-
bungsbebauung.



43
1.0

43
2.

0

43
3.043

4.
0

43
5.

0

43
6.

0

43
7.

0

43
8.

0

43
9.

0

440.0

441.0

442.0

Ü

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

W

Whs

Whs

Whs Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

G

Gar

Gar

Gar

Ga
r

Ga
r

Gar

Gar

Ga
r

Gar

Gar

Ga
r

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar
Ga

Wbh

9

1

18

12

1416

23

8

2 4

10

8

12

16

11
24

29

25

6

13

10

18

15

20

17

22

19

21

33

31

22

6

3

20

11

14

13

282203

2203/7

2203/8

2203/9

2203/10

2203/11

2203/14

2204
2205

2209

2210

22
11

2321/10

2321/11

2321/13

2321/14

2322/4

2322/5

2322/6

2448

2449/9

2450

2450/1

2450/2
2450/3

2450/42450/5

24
51

2451/1

2451/3

2451/4

2451/8

2451/14

2451/15

2451/16

2451/17

24
51

/1
9

2454

2454/3

454/6

2454/7 2454/8

2454/9

2454/10

2454/11

2454/12

2454/13

2454/14

2454/15

2454/16

2454/17

2454/18

2455

2455/1

24
57

Am Wald

Hauffweg

Hölderlinstraße

A
nl

ie
ge

rw
eg

 2

A
nl

ie
ge

rw
eg

 1

A
nl

ie
ge

rw
eg

 3

A
nl

ie
ge

rw
eg

 4

Anliegerweg 5

A
nl

ie
ge

rw
eg

 6

A
nl

ie
ge

rw
eg

 7

2

K

2

K

1
P

2
P

1
P 1

P

6
P 1

P

6
P 1

P

6
P 1

P

6
P

1
P

6
P

1
P

6
P

1
P

6
P1

P
1
P

6
P

1
P

2
P

2
P

2
P

2
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

1
P

2
P

1
P 1

P

6
P 1

P

6
P 1

P

6
P 1

P

6
P

1
P

6
P

1
P

6
P

1
P

6
P1

P
1
P

6
P

1
P

2
P

2
P

2
P

2
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

2

K

2

K

LR

L
R

L
R

LR

L
R

L
R

L
R

GR / LR

A

A
B

B

A

B

B

B

B

B

A A

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

A

B

B

B

A

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

A

B

B

A
B

Gerä
spie

Ga/Ca

Ga/
Ca

Ga/Ca

Ga/
Ca

Ga/Ca

G
a
/C

a

Ga/Ca

Ga/Ca

G
a/

C
a

Ga/Ca

G
a/

C
a

G
a/

C
a

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

G
a/

C
a

G
a/

C
a

G
a/

C
a

G
a/

C
a

Ga/Ca

E
F

H
 4

3
0
,1

   

E
F

H
 4

3
1
,0

E
F

H
 4

3
1
,2

   

EFH 429,6   

EFH 431,0

E
F
H

 4
33

,0

E
F
H

 4
34

,0

E
F
H

 4
34

,5

E
F
H

 4
33

,2

E
F
H

 4
33

,0

E
F
H

 4
33

,9

E
F
H

 4
32

,4

E
F
H

 4
33

,4

E
F
H

 4
31

,8
E

F
H

 4
32

,3

E
F
H

 4
31

,6E
F
H

 4
34

,1

E
F
H

 4
33

,6

EFH 434,7

E
F

H
 4

3
5
,0

E
F

H
 4

3
5
,2

E
F

H
 4

3
6
,3

E
F

H
 4

3
7
,8

E
F

H
 4

3
9
,4

EFH 437,6

EFH 437,0

EFH 438,8

EFH 438,8

E
F
H

 4
39

,7

E
F
H

 4
40

,5

EFH 432,2

EFH 432,2

EFH 432,5  EFH 433,1  

EFH 434,3  

EFH 435,2  
EFH 436,3  

EFH 435,8

E
F
H

 4
40

,2

E
F
H

 4
32

,2

EFH 434,0

EFH 435,5

58

59

57

41

40

39

38

37

56

49

48

55

32

36

31

30

35

34

29

33

45

44

52

51

50

43

42

25

28

27

7

4        5

6

1
2

3

54

53

47

46

 431

 431.72

 431.71
 431.81

 432.00 432.21 432.57 433.09

 433.75

 434.65 435.06

 435.70

 436.22
 437.13

 438.81

 438.97

 439.19

 439.61

 439.76

 439.65

 439.33

 433.87

 434.57

 435.02

 435.59

 435.94

 435.68

 433.66

 433.31

 432.63  432.42

 432.70

 432.84

 432.33

 431.70

 432.97

 433.39

 434.08

 434.33

 433.93

 433.39

 439.46

 437.92

 436.35

 435.30

 434.78

 434.44

 434.19

 433.80

 432.92

 432.02

 431.02

 430.61

 430.22

 429.59

 436.74

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

M

M

M

M

M

M

WA1

WA1

WA1

WA3.1

WA3.2

WA3.2

WA3.2

WA3.2

WA3.2

WA4.1

WA4.2

WA6

WA5

WA4.2

WA4.3

WA 1

0,35

I+D

o

WH
4,00 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,6

–

Örtliche
Bauvorschriften

E

SD 33-37°

WA 5

0,4

II

o

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

Örtliche
Bauvorschriften

ZD / WD 23-27°

E

WA 6

0,4

II+D

o

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,8

–

Örtliche
Bauvorschriften

WD 35-40°

–

WA 4.2

0,4

II

o

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

Örtliche
Bauvorschriften

E

SD 23-27°

WA 4.1

0,4

II

o

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

–

Örtliche
Bauvorschriften

SD 23-27°
Örtliche
Bauvorschriften

WA 3.2

0,45

a

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,6

–

A: WH
6,30 m
B: WH
3,30 m

–

A: II
B: I

A: FD / SD 17°
B: FD

WH
6,30 m

Örtliche
Bauvorschriften

WA 4.3

0,4

II

o

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

E

D

SD 23-27°

234 Die Bauplanung

Solitaere/20_HB_Bauherren_2te_2014/Druck_HB_Bauherren_2te_2014 - Seite 234 vg - 24.01.2014 10:35

234 Den Bau planen



235 Das öffentliche Baurecht

424.0

425.0

426.0

427.0

428.0

429.0

430.0

Üb d( )

Überd(t)

Überd(t)

Kiga

WhsWhs

Whs

Whs

W
hs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

Whs

Whs

Whs

Whs
Wh

W
hs

Wh

Whs

Whs

Whs

Whs

W
hs

Whs

Whs

Whs

W
hs

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

Whs

Whs

Whs

Büro

Btrg

La
gg

Tgar

Gar

Gar

Gar

Gar

Ga
r

Ga
r

Ga
r

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar
Gar

Gar

r Gar

Gar

Gar

Ga
r

Ga
r

Ga
r

Ga
r

Gar

Gar

GarGar

Gar

Schr

Schr

Schu

Schu

Schu

Schu

Schu

Sc
hu

Sc
hu

Schu

Schu

Schu

Schu

Schu

Stall

19

15/215/1

30

2

27

6

10

22

17

12

10

11

9

3

3/1

5/3
5/5

5/1

17
19

13

6

17

2

16
14

14

8

29

32

28

13

15

5/4

5/2

15

7

5

1

3

4

2/1

2201/2 2201/6

2202/1

2202/2

2202/4

2202/5

2202/6

2202/7

2202/8

2202/9

2202/10

2202/112202/12

22
02

/1
3

2203/3

2203/4

2203/5

2203/6 2203/12

2203/13

2204/1

2212

2213/1

2213/2

2214

2216

2300

2300/1

2303/3

2303/4
23

06

2312

2312/1

2312/2

2312/8

2312/16

2312/17

2312/18

2312/19

2312/20

2312/21

23
12

/2
8

2312/29

2312/30

2312/31

23
12

/3
2

2321/3

2321/4

2321/21 2321/22

2

2

Zie
ge

lw
eg

Im
 Bergle

Ziegelweg
Am Wald

e

Ge
bh

ar
d-

Fu
ge

l-S
tra

ße
St

.-A
nt

on
iu

s-
W

eg

A
n
lie

g
e
rw

e
g
 8

Anliegerweg 9

Anliegerweg 10

Im Bergle

G
ill

en
ba

ch

Renauer Bach

Mühlbach

1

K

1

K

1

K

1

K

2

K

2

K

2

K

2

K

3

K

3

K

3

K

3

K

4

K

5

K

1
P

1
P

1
P

6
P

3
P

3
P

3
P

3
P

2
P

2
P

2
P

2
P

3
P

3
P

3
P

2
P

2
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

5
P

7
P

7
P

3
P

2
P

1
P

1
P

1
P

6
P

3
P

3
P

3
P

3
P

3
P

2
P

2
P

2
P

2
P

2
P

3
P

3
P

3
P

2
P

2
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

4
P

5
P

7
P

7
P

1

K

1

K

1

K

1

K

2

K

2

K

2

K

2

K

3

K

3

K

3

K

3

K

4

K

5

K

LR

LR

LR

A
B

B

B

Fläche für die Rückhaltung 
und Versickerung von
Niederschlagswasser

Sohlhöhe 424,0 m üNN

äte-
elpunkt

Geräte-
spielpunkt

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/Ca

Ga/CaG
a
/C

a

Ga/Ca

Ga/Ca

G
a
/C

a
G

a
/C

a
G

a
/C

a

Ga/Ca

Ga/Ca

G
a
/C

a

EFH 428,0 

EFH 428,1   

EFH 428,7   

EFH 428,7  

EFH 430,0  

EFH 428,0   EFH 429,6   

EFH 430,7

EFH 427,8

EFH 430,0   

EFH 429,0   

EFH 430,6   

EFH 430,9

EFH 432,0   

EFH 428,0

EFH 428,1   

EFH 428,0   

26

8

9

10

11

12

13

14
15

16

18
17

19

20

21

24

23

22

 425.48

 426.61

 428.06 429.37

 430.22

 430.99

 431.35

 431.66

 431.80

.80

 430.36
 430.37

 429.33
 427.81

 430.25

 430.39

 430.06

 429.58

 428.55

 428.19

 427.95

 427.82

 427.69
 427.55

 427.80

P

P

M

M

WA2.1

WA2.2

WA2.2

WA3.2

WA2.2

WA 2.1

0,4

II

a

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

Örtliche
Bauvorschriften

E

SD 23-27°

WA 2.2

0,4

II

o

WH
6,30 m

Planungsrechtliche
Festsetzungen

0,7

–

Örtliche
Bauvorschriften

E

SD 23-27°

5.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder in den dafür gesondert ausgewiesenen 
Flächen und dort bis zu einer Höhe von maximal 3,00 m zulässig 
(siehe auch Ziff. C. 1.2.1)

5.2 Stellplätze und deren Zufahrten sind, soweit sie mit wasserdurchlässigen 
Belägen befestigt sind, auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

2.1 Das  Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) und die die maximal zulässige Geschossflächenzahl 
(GFZ) laut Planeintrag sowie über die Festsetzung der Baugrenzen. 

2.2 Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird definiert durch die maximale 
Wandhöhe WH (in m) und die maximale Dachneigung nach örtlicher Bauvorschrift 
(siehe Planeintrag bzw. Nutzungsschablone). Die Wandhöhe ist das traufseitig 
gemessene Maß zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH-Rohfußboden) 
und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberfläche der Dachhaut.

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006
(BGBl. I S. 3316)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge-
ändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58, BGBl. III 
213-1-6)

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 14.12.2004 (GBl. S. 884, 895)

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 14.02.2006 (GBl. S. 20)
m. W. vom 18.02.2006

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer 
Kraft. In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

B. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO

A. RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN   MIT   PLANZEICHENERKLÄRUNG 

3.1 Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich 
gem. § 23 (1) BauNVO durch die Baugrenzen (siehe Lageplan).

3.2 Im WA 2.1 und im WA 3.2 (siehe Lageplan) ist abweichende Bauweise 
festgesetzt.

Im WA 2.1 sind zu den nördlichen Grundstücksgrenzen reduzierte 
Abstandsflächen bis zu 1,00 m Tiefe zulässig. Im WA 3.2 sind innerhalb der 
bebaubaren Grundstücksflächen Grenzbebauungen im Rahmen der 
festgesetzten Wandhöhen zulässig.

3.3 Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich durch parallele Anordnung des 
Hauptbaukörpers zu einer der Baugrenzen gemäß Eintragung im Lageplan.

1.1 Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die in § 4 (3) BauNVO genannten Ausnahmen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
§ 9 (1) 1 BauGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 (2) BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB

WA

4.1 Nebenanlagen, außer Garagen und Carports, im Sinne des § 14 BauNVO müssen 
einen Mindestabstand von 1,00 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Die Größe von 
Nebenanlagen darf eine Grundfläche von 16 qm und eine Höhe von maximal 3,00 m 
nicht überschreiten. Im WA 3.2 sind Nebenanlagen nicht zulässig.

4.2 Nebenanlagen für öffentliche Versorgungseinrichtungen sind gem. § 14 (2) BauNVO 
i.V.m. § 9 (1) 13 auch ohne Grenzabstand auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN
§ 9 (1) 4 BauGB

5.  GARAGEN UND STELLPLÄTZE
§ 9 (1) 4 BauGB

6.  ANZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
§ 9 (1) 6 BauGB

6.1 In den Baugebieten sind je Gebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. 
Abweichend hiervon sind im WA 6 insgesamt 6 Wohneinheiten zulässig.

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nurBeispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche (Straßenfläche/ Gehweg)
ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.3 Verkehrsgrün / Flächen für Müllsammelbehälter 
mit Einzelbäumen siehe Planeintrag gem. Artenliste 3 (s. Anlage)
(siehe auch Minimierungsmaßnahme M 1 im Grünordnungsplan GOP)

7.4 Höhenlage öffentlicher Verkehrsflächen in m ü.NN.
(Zahlenwert nur Beispiel)

7.5 Öffentliche Parkierungsfläche (Lage unverbindlich)

7.6 Straßenbegrenzungslinie

Ga/Ca

 432.84

P

M

7. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 11 und 26 BauGB

8.  GRÜNFLÄCHEN
§ 9 (1) 15 BauGB
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